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Allgemeinverfügung 

des Kreises Nordfriesland 

für Reiserückkehrer aus Risikogebieten und besonders von der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 und COVID-19 betroffenen Gebieten 

zur Beschränkung des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, 

Kindertagespflegestellen und stationären Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe im 

Kreis Nordfriesland 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 

Deutschland gibt es mittlerweile eine Reihe von Fällen, meist in Verbindung mit Reisen in 

Risikogebiete und aus besonders betroffenen Regionen. Die Erkrankung COVID-19 verläuft in den 

meisten Fällen als grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) 

klinisch nicht zu unterscheiden.  

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird folgende Allgemeinverfügung 

erlassen:  

1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders 

betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut 

(RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem 

Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets folgende Einrichtungen nicht betreten: 

a) Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG (Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, 

erlaubnispflichtige Kindertagespflegestellen, Schulen und Heime, in denen überwiegende 

minderjährige Personen betreut werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB 

VIII (stationäre Erziehungshilfe), 

b) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 IfSG (Krankenhäuser, Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische 

Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, ausgenommen von dem 

Betretungsverbot sind behandlungsbedürftige Personen; 

c) stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe nach dem 

Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (SbStG), ausgenommen von dem Betretungsverbot sind 

behandlungsbedürftige Personen, und 

d) Berufsschulen und Hochschulen. 

Ausreichend ist, dass die entsprechende Festlegung der Gebiete durch das RKI innerhalb der 14-

Tages-Frist erfolgt.  

Die Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html  

tagesaktuell abrufbar. 

Als Aufenthalt nach Satz 1 gilt nicht ein nur kurzzeitiger Kontakt zum Beispiel im Rahmen eines 

Tankvorgangs, einer üblichen Kaffeepause oder eines Toilettengangs. 

2. Wenn eine nach Ziffer 1 verpflichtete Person minderjährig ist, so hat derjenige für die Einhaltung 

der diese Person treffende Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die 

gleiche Verpflichtung trifft Betreuerinnen oder Betreuer einer von der Verpflichtung nach Ziffer 1 

betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu deren Aufgabenkreis gehört. 

Sie sind unter Berücksichtigung der Voraussetzungen in Ziffer 1 verpflichtet, keine  

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Betreuungsangebote von Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heimen in 

Anspruch zu nehmen. 

3. Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben in den jeweiligen Einrichtungen 

beauftragten Personen der in Ziffer 1 benannten Einrichtungen Kenntnis davon, dass die 

Voraussetzung nach Ziffer 1 vorliegt, dürfen die betreffenden Personen für einen Zeitraum von 14 

Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets nicht betreut 

oder beschäftigt werden. 

4. Die Anordnung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung. Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben keine aufschiebende Wirkung. 

5. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wird hingewiesen.  

 

Begründung  

Zu Ziffer 1: Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2 besonders betroffenen Gebieten wird für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum 

von 14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen Gebiete ein Verbot zum Betreten der in den 

Buchstabgen a) bis d) definierten Einrichtungen verboten. Die Maßnahme dient dazu, die Ausbreitung 

des neuen Erregers einzudämmen sowie den Schutz vulnerabler Personengruppen sicherzustellen. 

Darüber hinaus tragen die Maßnahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur 

Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten bei. 

Zu Buchstabe a) Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder nicht schwer an COVID-19. 

Sie können aber ebenso wie Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des Coronavirus 

SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die 

Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, weil kindliches Spiel in den frühkindlichen 

Einrichtungen regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit 

sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der 

Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer 

entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. Diese Unterstützung kann in den 

Einrichtungen mit einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Aufsichtspersonen nicht immer 

ununterbrochen sichergestellt werden. Vielmehr sehen die Räume in den Einrichtungen in aller Regel 

Rückzugsmöglichkeiten vor. Daher kann schon räumlich eine lückenlose Überwachung nicht immer 

gewährleistet werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung 

verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach 

Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der 

Infektion in Gemeinschaftseinrichtungen, in denen überwiegend minderjährige betreut werden, zu 

unterbinden. Diese Anordnung betrifft die Kindertagespflege auch dann, wenn nur ein Kind betreut 

wird. Denn auch dann ist eine Übertragung auf weitere Kinder nicht ausgeschlossen.  

Zu Buchstabe b) In den stationären medizinischen Einrichtungen werden vielfach Personen betreut, 

die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich 

gefährdet wären. Zum Schutz dieser besonders vulnerablen Personengruppen stellt die 

Beschränkung des Zugangs für Reiserückkehrern aus Risikogebieten oder besonders betroffenen 

Gebieten eine geeignete und erforderliche Schutzmaßnahme dar. Neben der Vermeidung von 

Einträgen des Erregers wird auch die medizinische Versorgung unterstützt. Die Erkrankung des 

betreuenden und medizinischen Personals wird verringert. 

Zu Buchstabe c) Hier gelten entsprechend die Überlegungen wie zu Buchstabe b). 
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Zu Buchstabe d) Viele Studierende sowie Beschäftigte in Hochschulen weisen eine 

überdurchschnittliche Reisetätigkeit auf. Dies umfasst insbesondere auch Aufenthalte in Risiko- oder 

besonders betroffenen Gebieten. 

Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung 

von Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Indikatoren (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen). In den durch das RKI 

festgestellten Risikogebieten und besonders betroffenen Gebieten besteht eine allgemein wesentlich 

erhöhte Infektionsgefahr, sodass Personen, die sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig 

anzusehen sind. Es ist auf die aktuelle Einstufung abzustellen. Es kommt nicht darauf an, dass diese 

Einschätzung bereits zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Ziffer 1 in dem Gebiet vom RKI 

festgestellt wurde. 

Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person dort mindestens einen 15-minütigen Kontakt zu 

einer anderen Person im Abstand von weniger als 75 cm hatte. Dieses Kriterium grenzt deshalb den 

Aufenthalt von der bloßen Durchreise ab.  

Kein Aufenthalt im Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung wird in der Regel bei einem bloßen 

Toilettengang, einem Tankvorgang oder einer üblichen Kaffeepause gegeben sein.  

Zu Ziffer 2: 

Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Personensorgeberechtigten die betreffenden Kinder nicht in die 

Einrichtungen bringen und das Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger oder der 

Tagespflegeperson geltend machen. Der Rechtsanspruch auf Betreuung nach § 24 SGB VIII ist 

insoweit eingeschränkt.   

Zu Ziffer 3: 

Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der Träger bzw. des eingesetzten Personals bzw. der 

Tagespflegeperson, gezielt durch Nachfragen zu erforschen, ob Kinder sich in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben. Nur dann, wenn eine positive Kenntnis darüber besteht, dürfen diese 

Schülerinnen und Schüler sowie Kinder nicht mehr betreut werden.  

Zu Ziffer 4: 

Die Anordnung tritt am auf die Bekanntgabe folgenden Tag in Kraft. Sie ist nicht befristet. Bei 

entsprechender erneuter Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgehoben. 

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

Zu Ziffer 5: 

Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 Euro folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. 

Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG dar.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 

werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

1. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Nordfriesland,  

- Der Landrat -, Gesundheitsamt, Damm 8, 25813 Husum erhoben werden. 

2. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden durch De-Mail in der 

Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-

Adresse lautet: info@nordfriesland.de-mail.de “ 

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG haben Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

mailto:info@nordfriesland.de-mail.de
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Dies bedeutet, dass diese Allgemeinverfügung trotz eines eventuell eingelegten Rechtsbehelfs 

unbedingt befolgt werden muss. 

Gemäß § 80 Abs. 5 der VwGO haben Sie die Möglichkeit, beim Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht in 24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, einen Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung zu stellen. 

 

Husum, den 11.03.2020   

gez. 

Florian Lorenzen 

Landrat 
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Allgemeinverfügung 

des Kreises Nordfriesland 

zum Verbot öffentlicher Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen auf dem Gebiet des 

Kreises Nordfriesland und zu weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit Veranstaltungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 

gibt es mittlerweile eine Reihe von Fällen, meist in Verbindung mit Reisen in Risikogebiete und aus 

besonders betroffenen Regionen. Die Erkrankung COVID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler 

Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden.  

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 106 Abs. 2 Allgemeines 

Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz – LVwG) wird folgende 

Allgemeinverfügung erlassen: 

1. Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen auf dem Gebiet des Kreises Nordfriesland 

werden untersagt. Dies umfasst auch Veranstaltungen, bei denen im Verlauf der Öffnungszeit 

damit zu rechnen ist, dass mehr als 1.000 Personen den Veranstaltungsort aufsuchen. 

2. Tanzveranstaltungen in geschlossenen Räumen (Diskotheken oder Veranstaltungen mit 

vergleichbarem Charakter) mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 50 Personen dürfen nur 

durchgeführt werden, wenn die Einhaltung der in Anlage 1 beschriebenen Maßnahmen seitens 

des Veranstalters sichergestellt ist. 

3. Öffentlich zugängliche Veranstaltungen ab einer Teilnehmerzahl von 50 Personen sind der 

zuständigen Behörde – Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland – spätestens 14 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn schriftlich oder per E-Mail an gesundheitsamt@nordfriesland.de  

anzuzeigen. Die Anzeige muss die in Anlage 2 bezeichneten Angaben enthalten. 

Veranstaltungen im Zeitraum 12.3. bis 26.3.2020 sind unverzüglich nach Inkrafttreten dieser 

Allgemeinverfügung bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis einschließlich 

Freitag, den 10. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich. 

5. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 enthaltene Anordnung gemäß 

§ 75 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen. 

6. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

 

Begründung 

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Abs. 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG). 

Danach kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl von Menschen 

beschränken oder verbieten, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 

Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig 

oder Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist. 

mailto:gesundheitsamt@nordfriesland.de
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Das Verbot in Ziffer 1 beruht auf einen Erlass gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 GDG des Ministeriums für 

Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren vom 10.03.2020. 

 

Zu Ziffer 1.: 

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, der sich in 

ganz Deutschland derzeit stark verbreitet. Auch in Schleswig-Holstein ist eine nennenswerte Zahl von 

Krankheitsfällen bestätigt und wurden viele Fälle von Ansteckungsverdächtigen festgestellt. 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 über Tröpfchen, z. B. durch Husten, 

Niesen, und durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es zu 

Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 

1.000 Teilnehmern dient insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von COVID-19 zeitlich und 

räumlich zu verlangsamen und in der gegenwärtigen Lage insbesondere von der noch anhaltenden 

Influenzawelle zu entkoppeln. 

Unter das Verbot von Großveranstaltungen fallen insbesondere: 

 Tanzveranstaltungen (inkl. Diskotheken) 

 Konzerte,  

 Sportveranstaltungen 

 Konferenzen 

 Messen. 

Nicht unter den Veranstaltungsbegriff fällt die Teilnahme am Regelschulbetrieb an Schulen, 

Berufsschulen, Hochschulen sowie die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr oder der 

Aufenthalt an einer Arbeitsstätte. 

Eine zeitlich langsamere Ausbreitung hat den Vorteil, dass die medizinischen Versorgungssysteme über 

einen größeren Zeitraum in Anspruch genommen werden und die punktuelle Belastung geringer bzw. 

eine Überlastung vermieden wird. Bei Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern ist davon 

auszugehen, dass die folgenden, eine Weiterverbreitung von COVID-19 begünstigenden Sachverhalte 

in stärkerem Maße vorliegen als bei kleineren Veranstaltungen: 

 räumliche Nähe der Teilnehmer, 

 überregionale Auswirkungen auf die Verbreitung von COVID-19, da mehr Menschen aus 

Nachbarregionen, anderen Bundesländern oder mit internationaler Herkunft die Veranstaltung 

besuchen. Dies hat sowohl Auswirkungen auf einen möglichen Eintrag von Erkrankungen in 

eine Region als auch auf die Weiterverbreitung über regionale Grenzen hinaus. 

 Eine Kontaktpersonennachverfolgung und daraus folgende Containment-Maßnahmen sind für 

den Fall, dass ein Teilnehmer im Nachhinein positiv auf SARS-CoV-2 getestet wird, nicht bzw. 

schlechter möglich. 

 Es ist wahrscheinlicher, dass Personen aus Krankenversorgung, Öffentlichem 

Gesundheitsdienst sowie Innerer Sicherheit und Ordnung unter den Teilnehmern sind, die es 

besonders zu schützen gilt. Dasselbe gilt für Risikopersonen, zumindest für höhere 

Altersgruppen. 
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Hygiene-Maßnahmen, die das Risiko einer Ausbreitung von SARS-CoV-2 einschränken, können die 

Risiken bei solch großen Veranstaltungen nicht ausreichend senken. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist die zeitlich befristete Verbotsanordnung verhältnismäßig und 

gerechtfertigt, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bevölkerung (Art. 2 Abs. 2 S. 1 

Grundgesetz) Rechnung zu tragen. 

Ziffer 1, Satz 2 hat klarstellenden Charakter: Aufgrund der mit einer Fluktuation von Personen bei einer 

Veranstaltung verbundenen Übertragungsrisiken, kann bei Veranstaltungen mit wechselnden 

Teilnehmern nicht statisch auf die zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesende Personenzahl abgestellt 

werden. Es ist daher ausreichend, dass aufgrund der Erfahrungswerte des Veranstalters damit zu 

rechnen ist, dass im Laufe der Dauer der Veranstaltung mehr als 1.000 Teilnehmer zu erwarten sind. 

 

Zu Ziffer 2.: 

Rechtsgrundlage für die Auflagenerteilung ist ebenfalls § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG i.V.m. § 107 LVwG, da 

es sich um eine sog. Minusmaßnahme zum vollständigen Verbot der Veranstaltungen handelt. 

Diskotheken und ähnliche Veranstaltungen sind aufgrund ihres Charakters besonders geeignet, eine 

Übertragung zu begünstigen.  

Daher ist es verhältnismäßig, die Veranstalter zu den in Anlage 1 enthaltenen Maßnahmen zu 

verpflichten. 

 

Zu Ziffer 3.: 

Rechtsgrundlage für die Anzeigepflicht ist § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG i.V.m. § 107 LVwG, da es sich um 

eine sog. Minusmaßnahme zum vollständigen Verbot der Veranstaltungen handelt. 

Die zuständige Behörde muss im Einzelfall die Möglichkeit haben, risikogeeignete Veranstaltungen 

unterhalb der Grenze von 1.000 Personen zu untersagen. Dazu ist eine Anzeigeverpflichtung für alle 

Veranstaltungen im Kreisgebiet oberhalb einer Unerheblichkeitsschwelle von 50 Personen notwendig. 

Die zuständigen Behörden sind durch das Infektionsschutzgesetz gehalten, zu jeder Veranstaltung – 

auch mit weniger als 1.000 Personen – eine Risikobewertung vorzunehmen, um zu entscheiden, ob ein 

Verbot oder beschränkende Auflagen erforderlich sind. 

Die erforderlichen Daten liegen der zuständigen Behörde jedoch nur zum Teil vor. Die Veranstalter von 

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden daher verpflichtet, die relevanten Informationen 

spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu übermitteln. Für Veranstaltungen, die in den ersten 

14 Tagen nach dem Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung stattfinden, ist eine unverzügliche Meldung 

an die zuständige Behörde erforderlich. 

Um private Veranstaltungen (Geburtstage, Familienfeiern etc.) auszunehmen, erfasst Ziffer 3 nur 

Veranstaltungen, die für die Öffentlichkeit geöffnet sind.  

Die erforderlichen Angaben können Anlage 2 entnommen werden. 
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Zu Ziffer 4.: 

Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft. 

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ist sie bis einschließlich 10. April 2020 befristet.  

Mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf wird eine erneute Risikoeinschätzung stattfinden. 

 

Zu Ziffer 5.: 

Die in Ziffer 1 enthaltene Anordnung findet ihre Grundlage in § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG. 

Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG. 

 

Zu Ziffer 6.:  

Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch und 

Anfechtungsklage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

3. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Nordfriesland,  

- Der Landrat -, Gesundheitsamt, Damm 8, 25813 Husum erhoben werden. 

4. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden durch De-Mail in der 

Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse 

lautet: info@nordfriesland.de-mail.de “ 

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungsklage 

gegen diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung. 

Dies bedeutet, dass diese Allgemeinverfügung trotz eines eventuell eingelegten Rechtsbehelfs 

unbedingt befolgt werden muss. 

Gemäß § 80 Abs. 5 der VwGO haben Sie die Möglichkeit, beim Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgericht in 24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, einen Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung zu stellen. 

 

Husum, den 11.03.2020  

gez. 

Florian Lorenzen 

Landrat 

  

mailto:info@nordfriesland.de-mail.de
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Anlage 1: 

 

 Erstellung einer Kontaktdatenliste des Veranstalters/Fremdfirmen mit 

genauen Angaben des eingesetzten Personals inkl. Adresse und 

Telefonnummer 

 Vorhalten einer Einlasskontrolle 

o mit der Möglichkeit des Ausschlusses von Teilnehmern mit Erkältungssymptomen 

o mit der Möglichkeit bei Teilnehmern abzufragen, ob diese innerhalb der letzten 14 

Tage aus einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet 

zurückgekehrt sind 

 Bereitstellung von ausreichende Möglichkeiten zur Händehygiene 

o Bereitstellung von Desinfektionsmittel 

o ausreichende Möglichkeiten zum Händewaschen 

 Veranstaltungsort mit ausreichenden Möglichkeiten zur guten Belüftung 
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Anlage 2: 

 

 Zusammensetzung der Teilnehmer 

o regionale/überregionale Besucher 

o ältere Teilnehmer bzw. Menschen mit Grunderkrankungen 

o möglichem Teilnehmerkreis aus Risikogebieten nach RKI (Aktualisierungen beachten) 

o Besucher aus den Bereichen öffentlicher Gesundheits- und Rettungsdienst, 

Krankenversorgung, innere Sicherheit und Ordnung 

 Abschätzung zur Anzahl der Teilnehmer 

 Art und Dauer der Veranstaltung, vor allem: ist eine enge Interaktion zwischen den 

Teilnehmern zu erwarten 

 Ort und Ausstattung der Veranstaltung (Raumausstattung, insbesondere 

Sanitäranlagen) 

 Einlasskontrolle/Registrierung 

 

 


